


Die Argumente pro betriebliche Zeit-
wertkonten sind in überzeugender Re-
gelmäßigkeit und in immer neuen Aus-
gestaltungen zahlreichen Fachmedien
zu entnehmen.

In der privaten wie auch in der be-
trieblichen Altersvorsorge sind die sich
wandelnden rechtlichen, gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen deutlich spürbar gewor-
den. Zudem sind neben der Erhöhung
des Renteneintrittsalters auf das 67.
Lebensjahr, sowie dem Wegfall der
staatlich geförderten Altersteilzeitre-
gelungen, in Zukunft noch weitere
Einschnitte zu erwarten.

In Anbetracht dieser Veränderungen
bieten Zeitwertkontenmodelle multiple
Lösungen, unterschiedliche Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerinteressen mit-
einander in Einklang zu bringen.

Nicht nur die Unternehmen befassen
sich derzeit sehr intensiv mit der The-
matik, auch der Gesetzgeber hat die
Wichtigkeit des Themas erkannt und
arbeitet aktuell an der Ergänzung der
gesetzlichen Grundlagen für Zeitwert-
konten. Die geplanten Neuregelungen
betreffen den Insolvenzschutz, die
Kapitalanlagenbedingungen, die Kon-
tenführung sowie die Portabilität bei
Arbeitgeberwechsel.

Bei Zeitwertkonten verzichtet der Ar-
beitnehmer in der Ansparphase auf
Entgelt für geleistete Arbeit. Anstatt
als Gehalt nach Versteuerung und
Verbeitragung ausgezahlt zu werden,
werden die entsprechenden Brut-
toentgeltbestandteile auf dem Zeit-
wertkonto des Arbeitnehmers gut ge-
schrieben. Grundsätzlich können
neben laufenden Gehaltsbestandtei-
len auch andere betriebliche Leistun-
gen, wie beispielsweise Sonderzah-
lungen oder Tantiemen eingebracht
werden.

Im Laufe der Zeit entsteht auf dem
Zeitwertkonto ein Guthaben. Bezüg-
lich der Entwicklung des Guthabens
haben sich in der Praxis grundsätzlich
zwei Varianten durchgesetzt:
Entweder wird den Arbeitnehmern
eine feste Verzinsung zugesagt, diese
liegt im Regelfall zwischen 2,5 Prozent
und 3 Prozent (so genanntes Garan-
tiezinsmodell) oder das Guthaben ent-
wickelt sich analog der gewählten Ka-
pitalanlage entsprechend (so genann-
tes Partizipationsmodell). Für welche
Form sich das Unternehmen ent-
scheidet, hängt erfahrungsgemäß von
den unternehmensspezifischen Gege-
benheiten und den jeweils in Einklang
zu bringenden Vorstellungen der Tarif-
partner ab.

Die angesammelten Bruttoentgeltbe-
standteile inklusive Wertzuwächse 
(= Wertguthaben) unterliegen der
nachgelagerten Besteuerung, d.h.
Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge werden erst fällig, wenn das
Wertguthaben zu einem späteren Zeit-
punkt verwendet wird, z.B. zur Finan-
zierung einer so genannten Freistel-
lungsphase in Form eines vorzeitigen
Ruhestandes. In dieser Zeit bleibt das
Arbeitsverhältnis bestehen, der Ar-
beitnehmer wird lediglich von seiner
Arbeitspflicht befreit und finanziert
sein Gehalt aus dem vorher angesam-
melten Wertguthaben.

Zeitwertkonten sind demnach die
ideale Ergänzung zur betrieblichen Al-
tersversorgung. Die betriebliche Al-
tersversorgung deckt die Risiken Tod,
Berufsunfähigkeit und Langlebigkeit
ab. Diese Versorgungskomponenten
sind in der Praxis sehr wichtig und
können über Zeitwertkonten nicht ab-
gesichert werden. Darüber hinaus
haben aber insbesondere Führungs-
kräfte häufig einen zusätzlichen Ver-
sorgungsbedarf. Dabei geht es u.a.
um die Erreichung langfristig finanziel-
ler Unabhängigkeit. Heute ist es für
Führungskräfte beispielsweise wichti-
ger denn je, auch schon vor dem in
der betrieblichen Altersversorgung üb-
lichen Rentenbeginn mit frühestens 60
Jahren für einen Ausstieg aus dem Er-
werbsleben vorzusorgen.

Rechtliche Grundlagen

Teilnahmeberechtiger
Personenkreis
Um an einem Zeitwertkontenmodell
teilnehmen zu können, muss der Be-
troffene Bezüge aus nichtselbststän-
diger Tätigkeit gemäß § 19 Einkom-
mensteuergesetz beziehen. Nur unter
dieser Voraussetzung finden die Re-
gelungen der nachgelagerten Be-
steuerung Anwendung, die sich aus
dem BMF-Schreiben vom 5. Februar
2008 ergeben. Danach ist von künftig
fällig werdendem Arbeitslohn die
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Rede. Arbeitslohn sind alle Einnah-
men, die dem Arbeitnehmer aus einem
Dienstverhältnis zufließen, unabhängig
davon, ob es sich um einmalige oder
laufende Einnahmen handelt oder ob
tatsächlich ein Rechtsanspruch auf
den ausbezahlten Arbeitslohn besteht.

Zeitwertkonten eignen sich demnach
für alle Arbeitnehmer, die Arbeitslohn
im Sinne des § 19 EStG erhalten. Als
Arbeitnehmer gelten grundsätzlich
auch Vorstände von Aktiengesell-
schaften und (Gesellschafter)-Ge-
schäftsführer einer GmbH. In der Um-
setzung gilt es allerdings, bestimmte
Besonderheiten zu berücksichtigen,
auf die in diesem Beitrag nicht näher
eingegangen wird.

Steuerliche
Rahmenbedingungen

Aus Arbeitgebersicht
Sobald sich das Unternehmen für die
Einrichtung eines Zeitwertkontos ent-
scheidet, müssen die Verpflichtungen
gegenüber dem Arbeitnehmer jedes
Jahr in der Bilanz durch Bildung von
Rückstellungen ausgewiesen werden.
Der Arbeitnehmer hat schließlich seine
Vorleistung gebracht und die ihm dafür
zustehende Vergütung noch nicht er-
halten.

Für die Details der Bilanzierung von
Zeitwertkonten ist das BMF-Schreiben
vom 11. November 1999 von Bedeu-
tung. Wurde dem Arbeitnehmer danach
keine Wertentwicklung seines Gutha-
bens („gesonderte Gegenleistung“) zu-
gesagt, darf das Wertguthaben ein-
schließlich der darauf entfallenden Ar-
beitgeberanteile zur Sozialversicherung
nicht in voller Höhe rückgestellt werden.
Da die Zahlung erst in einigen Jahren
erfolgt, muss die Verpflichtung des Ar-
beitgebers abgezinst werden Dabei ist
gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 3a Buch-
stabe e EStG ein Zinssatz von 5,5 Pro-
zent zu Grunde zu legen.

Zeitwertkonten ohne Zusage einer ge-
sonderten Gegenleistung haben in der
Praxis allerdings Seltenheitswert.
Beim so genannten Partizipationsmo-
dell, bei dem der Arbeitnehmer an der
Wertentwicklung einer externen Kapi-

talanlage beteiligt ist, ist im Übrigen
ebenfalls von einer gesonderten Ge-
genleistung auszugehen.

Wurde dem Arbeitnehmer eine geson-
derte Gegenleistung zugesagt, muss
das Wertguthaben bei der Berechnung
der Rückstellung nicht abgezinst wer-
den. An jedem Bilanzstichtag sind
somit die eingebrachten Entgeltbe-
standteile zuzüglich der bis zum Stich-
tag angefallenen Wertentwicklung als
Rückstellung zu bilanzieren.

Kommt es später zur Auszahlung des
Wertguthabens, z. B. während einer
Freistellungsphase, werden die Rück-
stellungen nach und nach aufgelöst.
Gleichzeitig stellen die in der Freistel-
lungsphase erbrachten Lohnzahlun-
gen für das Unternehmen steuerlichen
Aufwand dar.
Wird das Wertguthaben bei einem so
genannten Störfall vollständig ausge-
zahlt (z.B. bei Kündigung), erfolgt die
sofortige Komplettauflösung der Rück-
stellungen bei gleichzeitigem Ansatz
der Auszahlung des Einmalbetrag als
Betriebsausgaben.

Aus Arbeitnehmersicht
Vereinbart der Arbeitnehmer mit dem
Arbeitgeber die Gutschrift zukünftiger
Entgeltbestandteile auf einem Zeit-
wertkonto, führt weder die Vereinba-
rung noch die Gutschrift auf dem 
Zeitwertkonto zum lohnsteuerlichen 
Zufluss der Entgeltbestandteile (BMF-
Schreiben vom 5. Februar 2008).

Voraussetzung ist allerdings, dass sich
die Vereinbarung auf künftiges Entgelt
bezieht. Davon ist auszugehen, wenn
die Entgeltumwandlung noch vor Fäl-
ligkeit der entsprechenden Entgeltbe-
standteile vereinbart wird.

Die Besteuerung der Wertguthaben er-
folgt mit Zufluss der Leistungen, dem-
nach bei Auflösung der Wertguthaben.
Dies ist im Regelfall während der Frei-
stellungsphase, in der der Arbeitnehmer
weiter sein Gehalt bezieht, welches er in
voller Höhe als Einkunft aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit versteuern muss.

Wird das Arbeitsverhältnis, z.B. bei
Kündigung, vorzeitig beendet und das

Wertguthaben auf einmal ausgezahlt,
gelten für den Lohnsteuerabzug die
allgemeinen Grundsätze. Wurde da-
nach das Wertguthaben über mehr als
12 Monate angespart, handelt es sich
um Arbeitslohn für mehrere Jahre, der
nach der so genannten Fünftelungsre-
gelung zu versteuern ist (§ 34 EStG).

Endet das Arbeitsverhältnis durch Tod
des Arbeitnehmers, richtet sich die
Lohnsteuer außerdem nach den Be-
steuerungsmerkmalen des Erben. Die-
ser hat für den Lohnsteuerabzug eine
eigene Lohnsteuerkarte vorzulegen.
Bei der Nachzahlung handelt es sich
jedoch nicht um einen Versorgungs-
bezug, sondern um Arbeitslohn, den
der Verstorbene bereits verdient hat.
Der Versorgungsfreibetrag kommt
deshalb nicht zur Anwendung.

Wertguthaben sind außerdem an je-
dermann vererbbar. Dies ist einer der
großen Vorteile von Zeitwertkonten im
Vergleich zur betrieblichen Altersver-
sorgung.

Sozialversicherungsrechtliche
Rahmenbedingungen

Das Sozialversicherungsrecht enthält
umfangreiche gesetzliche Regelungen
zu Zeitwertkonten. Danach wird unter
bestimmten Voraussetzungen auch in
den Freistellungsphasen Sozialversi-
cherungsschutz gewährt.

Die Voraussetzungen im Einzelnen, 
§ 7 Abs.1a SGB IV:

� Die Freistellung muss aufgrund
einer schriftlichen Vereinbarung erfol-
gen.
� In der Freistellungsphase muss Ar-
beitsentgelt fällig sein.

� Dieses Arbeitsentgelt muss aus
einer vor oder nach der Freistellungs-
phase erbrachten Arbeitsleistung re-
sultieren.

� Die Höhe des für die Freistellungs-
phase gezahlten Arbeitsentgelts darf
nicht unangemessen von dem monat-
lich fälligen Arbeitsentgelt der voraus-
gegangenen zwölf Kalendermonate
abweichen.
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� Das Arbeitsentgelt während der Ar-
beitsphase und während der Freistel-
lung muss 400 EUR übersteigen.

Zudem gilt für die Beitragspflicht zur
Sozialversicherung ebenfalls das für
die Steuerpflicht geltende Zuflussprin-
zip. Danach ist Grundlage für die Bei-
tragsberechnung in der Ansparphase
das fällige, geminderte Arbeitsentgelt,
das tatsächlich an den Arbeitnehmer
ausgezahlt wird (§ 23b Abs.1 SGB IV).
In der Freistellungsphase ist das ver-
einbarungsgemäß als Arbeitsentgelt
ausgezahlte Wertguthaben zu verbei-
tragen.
Im Störfall wird das Wertguthaben
nach einem besonderen Verfahren
verbeitragt, auf dessen Details im
Rahmen dieser Ausführungen nicht
eingegangen wird. Ein Störfall tritt ein,
wenn das auf dem Zeitwertkonto an-
gesammelte Wertguthaben nicht
mehr wie vorgesehen für eine Frei-
stellungsphase und somit nicht
zweckbestimmt verwendet wird.
Denkbar sind dabei Fälle wie die vor-
zeitige Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, z.B. durch Kündigung,
verbunden mit der Auszahlung des
Wertguthabens.

Fazit
Die seit 1998 mit dem Gesetz zur so-
zialrechtlichen Absicherung flexibler Ar-
beitszeitregelungen (so genanntes
„Flexi-Gesetz“) geschaffene Möglich-
keit, geleistete Arbeitszeit in einem be-
sonderen Wertguthaben anzusammeln
und zu einem späteren Zeitpunkt zur
kurz-, mittel- oder sogar längerfristigen
Freistellung von der Arbeit einzusetzen,
hat sich grundsätzlich bewährt. Nach
der anfangs nur zögerlichen Bereit-
schaft, solche Wertguthaben zu verein-
baren, haben sich Modelle zur flexiblen
Gestaltung der Arbeitszeit zwi-
schenzeitlich stark entwickelt. Zeitwert-
konten sind ein wesentliches Instru-
ment, welches die im Jahr 2009 aus-
laufende Altersteilzeitregelung ersetzen
kann. Mit ihrer Hilfe wird der Arbeitgeber
auch zukünftig Vorruhestands- und Al-
tersteilzeitregelungen vornehmen kön-
nen. Professionell ausgerichtete und in-
solvenzgesicherte Arbeitszeitkonten
dienen Unternehmen als erfolgreiches
Motivationsinstrument für ihre Mitarbei-
ter. Mit innovativen Lebensarbeitszeit-
modellen kann das Unternehmen eine
Erhöhung der Effizienz und Produkti-
vität, Kostensenkung, betriebswirt-
schaftliche und finanzielle Vorteile erzie-

len und gleichzeitig eine Sicherung von
Arbeitsplätzen erreichen. 

Nachdem bereits 2005 der 4. Senat des
Bundessozialgericht (BSG) sich mit der
Frage zu befassen hatte, ob die gesetz-
liche Rentenversicherung auch für Mit-
glieder der berufsständischen Versor-
gungswerke der Freien Berufe Kinder-
erziehungszeiten anrechnen muss, hatte
diese Frage nun erneut der 13. Senat
des BSG zu entscheiden. Der 13. Senat
des BSG schloss sich in seiner Ent-
scheidung vom 31. Januar 2008 (Az.: B
13 R 64/06 R) mit großer Eindeutigkeit

der Entscheidung des 4. Senates an
und erklärte, dass der Ausschluss der
Mitglieder berufsständischer Versor-
gungswerke von der Anerkennung von
Kindererziehungszeiten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung, wie er durch
die Vorschrift des § 56 Abs.4 SGB VI be-
wirkt wird, verfassungswidrig ist, wenn
das Versorgungswerk keine systema-
tisch vergleichbare Leistung wie die
Rentenversicherung in seinem Leis-
tungsrecht vorhält.

Dazu stellte der 13. Senat des BSG
fest, es sei nachvollziehbar, dass die
Versorgungswerke Kindererziehungs-
zeiten bisher in ihrem Leistungsrecht
nicht eingeführt hätten, weil der Bund
an sie, anders als an die gesetzliche
Rentenversicherung, keine Beiträge
für Zeiten der Kindererziehung ent-
richte. Die Versorgungswerke und ihre
Arbeitsgemeinschaft, die ABV, dürfen
sich in ihrer Forderung an den Bund,
Beiträge für Kindererziehungszeiten
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Bundessozialgericht: 
Kindererziehungszeiten auch für Mitglieder
berufsständischer Versorgungseinrichtungen in der
gesetzlichen Rentenversicherung

Sozialversicherung

Unmittelbar vor Druckbeginn die-
ser Ausgabe ist durch das BMAS
am 30.5.2008 überraschend noch
ein förmlicher Gesetzesentwurf
zu Zeitwertkonten ergangen. Die-
ser konnte im Rahmen der Aus-
führungen leider nicht mehr
berücksichtigt werden. Über die
geplanten gesetzlichen Neuerun-
gen werden die Autoren zeitnah
informieren.

Zusatzinformation: Der Steuer-
beraterverband Westfalen-Lippe 
ist als Berufsverband am 23. Mai 
1947 gegründet worden. Er hat 
sich zwischenzeitlich als umfas-
sendes Dienstleistungszentrum 
entwickelt und vertritt auf diese 
Weise die Interessen von derzeit 
ca. 2.800 mitgliedschaftlich ver-
bundenen Steuerberatern.


